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Das Gewinnergebnis des abgelaufenen Gefchäftsjahres bleibt wefentlich zurück hinter 
dem durchfchnittlichen Gewinnergebnis der Friedensjahre.

Bereits im letztjährigen Gefchäftsbericht äußerten wir Bedenken, ob die für das 
Betriebsjahr 1916/17 bewilligte Spanne ausreichend fei und alle durch die Zeitverhältniffe 
bedingten Mehraufwendungen berückfichtige. Die Entwicklung des Betriebsjahres hat uns 
recht gegeben. Schon die Steigerung der Betriebsmaterialpreife und der Löhne überftieg jedes 
erwartete Maß. Gänzlich unvorhergefehene Auswirkungen der Zeitumftände führten Verlufte 
ganz befonderer Art herbei, die bei Bemeffung der Spanne überhaupt nicht berückfichtigt waren.

So waren wir vor allem genötigt das ganze Jahr hindurch große Mengen fertiger 
Erzeugniffe auf Lager zu halten. Große Verlufte an Zinfen, beträchtliche Aufwendungen an 
Lager- und Verficherungsgebühren waren die Folge. Diete Verlufte und Aufwendungen 
trafen mehr oder weniger alle Siedereien des Reiches. Nicht fo die Folgen der nachftehend 
näher bezeichneten regierungsfeitigen Anordnungen.

Infolge der ftarken Inanfpruchnahme der Bahnwege wurden wir nämlich für den 
Bezug eines großen Teils unterer Rohware auf den Wafferweg verwiefen. Dabei waren 
Umladungen bis zu fieben Malen notwendig. Für die dadurch bedingte ftärkere Abnutzung 
des koftfpieligen Sackmaterials und den Gewichtsentgang an Rohzucker wurde zwar ein 
Paufchfatz von der Ausgleichftelle vergütet, der den tatfächlichen Schaden aber nicht im 
entfernteften deckte. Hohe Lagergebühren für Zucker, die von Plätzen der Oftfee infolge 
gefchloffener Schiffahrt nicht bezogen werden konnten, Schiffsliegegelder in zahlreichen Fällen, 
in denen verzögerte Wagengeftellung die rechtzeitige Be- und Entladung verhinderte und 
andere Nebenkoften mehr wurden überhaupt nicht vergütet. Alle diefe Schäden und Nebenkoften 
bedeuten aber nur einen befonderen Nachteil für folche Siedereien, die von dem Hauptgebiet 
der Rohzuckererzeugung räumlich lehr weit entfernt liegen, alfo hauptfächlich für die füdweft- 
deutfchen Siedereien. Den in diefem befonderen Nachteile ftehenden Siedereien alle Sonder- 
Verlufte nicht nur teilweife fondern reftlos zu erfetzen, müßte wenigftens künftighin als Gebot 
ausgleichender Gerechtigkeit gelten. War doch die Lohnfpanne, wenn auch die Verfchiedenheiten 
der Arbeitsbedingungen der einzelnen Fabriken in den Aufwendungen für Löhne, Kohlen, 
Materialien und dergleichen nicht berückfichtigt werden follten, urfprünglich und mit Recht 
als eine in allem Übrigen einheitliche und gleichmäßige Spanne gedacht. Dagegen ift nicht


